
Verlautbarung nach § 195a ÄrzteG 1998: 
 

Änderung der  

„Verordnung der Ärztekammer für Tirol zur Regelung der Gebühren im 

Zusammenhang mit der Ausübung einer Funktion oder Tätigkeit sowie 

Durchführung einer Reise im Auftrag der Ärztekammer für Tirol“ 

laut Beschluss der Vollversammlung der Ärztekammer für Tirol vom 05.06.2013 

 

Die Verordnung wird wie folgt geändert: 

 
Im Abs. 2 des § 3 wird nach dem Wort „Vorstandes“ die Wortfolge „oder über 
Genehmigung des Präsidiums (zB Entsendung in externe Gremien, 
Informationsveranstaltungen in den Bezirken, Besprechungen zu berufsgruppenspezifischen 
Themen und Fragestellungen)“ angefügt. 
 
§ 4 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
 
„(3) Die gemäß § 114 Abs. 1 ÄrzteG bestellten Rechnungsprüfer erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Bearbeitungshonorar in Höhe von 5 halben Taggeldern laut Anlage B Zif. 2.“ 
 
§ 5 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 
„Personen mit fester Aufwandsentschädigung, die nicht in der Stadt Innsbruck bzw. in einem 
Umkreis von 20 Kilometern wohnhaft sind bzw. ihren Dienstort oder Berufssitz haben, 
gebührt für die Teilnahme an außerhalb von Organsitzungen stattfindenden Besprechungen 
im Kammeramt ein Kilometergeld nach Anlage B Zif. 4. a).“ 
 
Im § 6 wird nach dem Wort „Reisen“ der Klammerausdruck „(u.a. für Fahrten zu den 
Sitzungen)“ eingefügt.  
 
In der Anlage A wird in der letzten Zeile das Wort „Wohlfahrtsfonds“ durch das Wort 
„Verwaltungsausschuss“ ersetzt. 
 
In der Anlage B Zif. 1. wird das Wort „Kassenausschuss durch das Wort „Kassen- und 
Honorarausschuss“, das Wort „Kassenzulassungsausschuss“ durch das Wort 
„Niederlassungsausschuss“, das Wort „Ausbildungskommission“ durch das Wort „Ausschuss 
für ärztliche Ausbildung“ ersetzt.  
 
Weiters wird das Wort „Schlichtungsausschuss“ durch das Wort „Schlichtungsausschüsse“ 
ersetzt und der Klammerausdruck „(Streitigkeiten unter Ärzten, § 2 Kassen und kleine 
Kassen)“ angefügt.  
 
Weiters wird der Aufzählung in Zif. 1. angefügt: 
„Turnus- und Spitalsärztesitzungen, Schlichtungssitzungen mit Privatversicherungsverband 
Schlichtungsstelle in Poolstreitigkeiten“. 
 
 


